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Verwaltung und Steuerung der Strafvollzugssysteme, um so zur Verbesserung ihrer Effizienz und ihrer Fä-
higkeiten beizutragen;

16. bekräftigt die wichtige Rolle des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege, der zwischenstaatlichen Organisationen und der nichtstaatlichen Or-
ganisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat, wenn es darum geht, zur Verbreitung,
Förderung und praktischen Anwendung der Mindestgrundsätze im Einklang mit den Verfahren zur wirksa-
men Anwendung der Grundsätze627 beizutragen;

17. bittet die Mitgliedstaaten und andere Geber, im Einklang mit den Regeln und Verfahren der Ver-
einten Nationen außerplanmäßige Mittel für diese Zwecke bereitzustellen.

RESOLUTION 67/189

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/458, Ziff. 41)628.

67/189. Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität zur technischen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/152 vom 18. Dezember 1991, 60/1 vom 16. September 2005,
65/169 vom 20. Dezember 2010, 65/190 vom 21. Dezember 2010 und 66/181 vom 19. Dezember 2011,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen betreffend die dringende Notwendigkeit, die internationale
Zusammenarbeit und technische Hilfe bei der Förderung und Erleichterung der Ratifikation und der Durch-
führung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität und der dazugehörigen Protokolle629, des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption630

und aller internationalen Übereinkommen und Protokolle gegen den Terrorismus zu stärken,

ferner in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten in der am 8. September 2006 ver-
abschiedeten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus631 und bei ihren
nachfolgenden zweijährlichen Überprüfungen632 eingegangen sind,

627 Resolution 1984/47 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
628 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien,
Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Jordanien, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Liberia, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Mongolei, Montenegro, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Südsudan, Suriname, Sw
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betonend, dass ihre Resolution 65/187 vom 21. Dezember 2010 über die Verstärkung der Bemühungen
zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und ihre Resolution 65/228 vom 21. Dezember 2010
über die Stärkung der Maßnahmen der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen, mit der sie die aktualisierten Musterstrategien und praktischen Maßnahmen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen an-
nahm, erhebliche Auswirkungen auf das Programm der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege und seine Aktivitäten haben,

unter Hinweis auf die Verabschiedung ihrer Resolution 65/229 vom 21. Dezember 2010 über die
Grundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung weiblicher Gefangener und für nicht freiheitsentzie-
hende Maßnahmen für weibliche Straffällige (Bangkok-Regeln) und in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten
zu Anstrengungen ermutigend, weitere Untersuchungen im Hinblick auf die Anwendung dieser praktischen
Maßnahmen durchzuführen,
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höchst besorgt über die in manchen Fällen bestehenden Verbindungen zwischen einigen Formen der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und dem Terrorismus und hervorhebend, dass die Zusam-
menarbeit auf nationaler, subregionaler, regionaler und internationaler Ebene verbessert werden muss, um
dieser sich entwickelnden Herausforderung verstärkt begegnen zu können,

besorgt darüber, dass kriminelle Organisationen und ihre Erträge in immer stärkerem Maße die Wirt-
schaft durchdringen,

in der Erkenntnis
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mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis
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tems erfasst, und eine Politik, Strategien und Programme auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung zu erar-
beiten, und ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, den Mit-
gliedstaaten auf Antrag weiterhin technische Hilfe zu diesem Zweck zu leisten;

9. legt allen Staaten nahe, nationale und lokale Aktionspläne für die Verbrechensverhütung zur Ver-
fügung zu haben, um auf umfassende, integrierte und partizipative Weise unter anderem den Faktoren Rech-
nung zu tragen, die für bestimmte Bevölkerungsgruppen und Orte ein erhöhtes Viktimisierungs- und/oder
Straffälligkeitsrisiko bedingen, und sicherzustellen, dass diese Pläne auf den besten verfügbaren Fakten und
bewährten Verfahren beruhen, und betont, dass die Verbrechensverhütung als fester Bestandteil von Strate-
gien zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in allen Staaten angesehen werden soll;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit gegebenenfalls auf bilateraler, subregiona-
ler, regionaler und internationaler Ebene zu verstärken, damit sie die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität wirksam bekämp5.7(ä),0Bericho(ä),0Bnn
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25. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich
auf, den Mitgliedstaaten weiterhin auf Antrag bei der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Feuerwaffen
und deren Teilen, Komponenten und Munition behilflich zu sein und sie unter anderem durch technische Hil-
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34. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung erneut, die
technische Hilfe, die es den Mitgliedstaaten auf Antrag gewährt, zu verstärken, die internationale Zusam-
menarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus durch die Erleichterung der Ratifikation
und Durchführung der universellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terrorismus in enger
Abstimmung mit dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämp-
fung des Terrorismus (Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus) und seinem Exekutivdirektorium zu
vertiefen und auch künftig zur Tätigkeit des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, und bittet
die Mitgliedstaaten, dem Büro angemessene Ressourcen für die Wahrnehmung seines Mandats bereitzu-
stellen;

35. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, den Mitglied-
staaten auf Antrag auch weiterhin technische Hilfe zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu leisten und dabei
auch die Arbeit der Sekretariats-Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit
und der anderen zuständigen Organe der Vereinten Nationen zu berücksichtigen;

36. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht der offenen zwischenstaatlichen Sachverstän-
digengruppe für die Stärkung des Zugangs zu rechtlicher Unterstützung in Strafjustizsystemen über ihre vom
16. bis 18. November 2011 in Wien abgehaltene Tagung640 und begrüßt es, dass die Generalversammlung die
Grundsätze und Leitlinien der Vereinten Nationen für den Zugang zu rechtlicher Unterstützung in Strafjustiz-
systemen641 verabschiedet hat;

37. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihrem jeweiligen nationalen Kontext angemessene einschlägige
Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung, Nutzung und Anwendung der Standards und Normen der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sicherzustellen, so
auch indem sie die von dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung be-
reits erarbeiteten und veröffentlichten Handbücher prüfen und sie, wenn sie dies für notwendig halten,
verbreiten;

38. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, in Zusam-
menarbeit und enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und im Rahmen der vorhandenen Ressourcen den
Ausbau der Kapazitäten und Fertigkeiten auf dem Gebiet der forensischen Wissenschaft, einschließlich der
Normsetzung, und die Erarbeitung technischer Hilfsmaterialien, wie zum Beispiel Handbücher, Zusammen-
stellungen nützlicher Verfahren und Leitlinien sowie wissenschaftliches und forensisches Referenzmaterial
für die Schulung von Strafverfolgungsbeamten und Strafverfolgungsbehörden, weiter zu unterstützen und die
Einrichtung und Nachhaltigkeit regionaler Netzwerke forensischer Wissenschaftler zu fördern und zu er-
leichtern, um ihr Fachwissen und ihre Fähigkeit zur Verhütung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität zu erweitern;

39. erklärt erneut, wie wichtig es ist, das Programm der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege entsprechend der ihm zuerkannten hohen Priorität und der steigenden Nachfrage
nach seinen Diensten, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung umfangreicherer Hilfe an Entwick-
lungs-, Transformations- und Postkonfliktländer auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Reform
der Strafrechtspflege, auf eine ausreichende, stabile und berechenbare Finanzgrundlage zu stellen, damit es
seine Mandate in vollem Umfang erfüllen kann;

40. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung der Mandate des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege vorzulegen, der auch neuen politischen Fragen und möglichen Antworten Rech-
nung trägt;

41. ersucht den Generalsekretär außerdem, in den in Ziffer 40 genannten Bericht Informationen über
den Stand der Ratifikationen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende




